
Für eine reibungslose Nachfolgeplanung

R A T G E B E R
VOLLJÄHRIGENADOPTION

DR. THOMAS DURCHLAUB
M a s t e r  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n

N O T A R  B O C H U M



R A T G E B E R

w w w . n o t a r - b o c h u m . d e1

Die Adoption, in Deutschland 
durch den Gesetzgeber nunmehr 
als Annahme als Kind bezeichnet, 
stellt die rechtliche Begründung 
eines Eltern-Kind-Verhältnisses 
zwischen dem Annehmenden und 
dem Kind ohne Rücksicht auf die 
biologische Abstammung dar. Die 
Ursprünge dieser Regelung lagen 
nicht in der Adoption Neugebore-
ner in eine Familie hinein unter 
K indeswohlges ichtspunkten, 
sondern gründeten sich auf die 
Adoption Erwachsener zur 
Beschaffung eines Erben und zur 
Daseinssicherung im Alter. 
Die Adoption einer volljährigen 
Person nach §1767 BGB bietet 
neben familienbezogenen auch 
nachlassrechtliche Vorteile. Durch 
die Adoption erwirbt die adoptier-

te Person dieselben Rechte wie ein leibliches Kind und kann Ansprü-
che aus dem Nachlass der Person geltend machen, die sie adoptiert 
hat. So können auch mittels Änderung der Erbschaftssteuerklasse 
und Erhöhung der Erbschaftssteuerfreibeträge steuerliche Vergüns-
tigungen erzielt werden. Diese Broschüre soll interessierte Kreise mit 
den ersten Grundlagen und Wirkungen einer Volljährigenadoption 
vertraut machen.

Adoption von Volljährigen, ein „Gestaltungsmittel“?
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
aufschlussreiche Lektüre! Herzlichst, Ihr



Die Adoption eines Volljährigen setzt einen Antrag 
sowohl des Annehmenden (die Person, die adop-
tiert) als auch des Anzunehmenden/Angenomme-
nen (die Person, die adoptiert wird) voraus. Die 
Form des jeweiligen Antrages richtet sich nach den 
Vorschriften der Annahme Minderjähriger (§ 1767 II 
BGB). Die notarielle Beurkundung eines solchen 
Antrages ist gesetzlich vorgeschrieben (§ 1752 II 2 
BGB). Notwendig ist auch die persönliche Anwesen-
heit beider Parteien, um beispielsweise die 
Geschäftsfähigkeit beurteilen zu können. Der Antrag 
kann einzeln oder gemeinsam gestellt werden, 
Zeitgleichheit ist nicht erforderlich.

Ehegatten können gemeinschaftlich die Adoption 
vornehmen, allein jedoch nur unter den weiteren 
Voraussetzungen des § 1741 II BGB (ein Elternteil 
nimmt ein Kind des anderen an, ein Elternteil ist 
geschäftsunfähig oder unter 21 Jahre alt). Unverhei-
ratete oder Geschiedene dürfen die Adoption eben-
falls nur allein vornehmen.

Grundsätzliches
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Die Adoption muss dem Wohl des Anzunehmenden 
dienen. Eine Prüfung durch das Familiengericht ist 
jedoch nur dann notwendig, wenn der Anzuneh-
mende betreuungsbedürftig ist.

Nach § 1767 BGB bedarf die Adoption eines Volljäh-
rigen der „sittlichen Rechtfertigung”. Diese besteht 
dann, wenn zwischen den Beteiligten eine „dauer-
hafte seelisch-geistige Bindung im Sinne einer 
Eltern-Kind-Beziehung” besteht oder deren Entste-
hung zu erwarten ist. Liegt sie noch nicht vor, reicht 
eine bloße Versicherung der zukünftigen Absicht als 
Nachweis nicht aus. Die Erwartung muss sich auf 
„alle vergangenen und gegenwärtigen Umstände“ 
stützen. Die Behauptung der inneren Verbunden-
heit muss also durch äußeres Verhalten bewiesen 
werden.

Ein Zusammenleben der Antragsteller ist nicht 
erforderlich. Allerdings muss eine „Begegnungs- 
und Beistandsgemeinschaft” nachgewiesen 
werden, etwa durch wiederholte Besuche, Brief- 
und Telefonkontakte sowie belegte freundschaftli-
che Zuwendungen. Ausreichend für den Nachweis 
ist auch die Bereitschaft zu dauerhaftem, gegensei-
tigen und unbedingten Beistand. Im Gegensatz zu 
einer Minderjährigenadoption ist die Pflege- und 
Unterstützungsbedürftigkeit des Anzunehmenden 
bei der Volljährigenadoption nicht von Bedeutung, 
während die Bedürftigkeit des Annehmenden die 
Annahme einer Beistandsgemeinschaft rechtferti-
gen kann.



Beispiele für den Nachweis einer tragfähigen 
Eltern-Kind-Beziehung sind:

Der Anzunehmende hat bereits längere Zeit in der
Familie des Annehmenden als Minderjähriger 
gelebt, oder als noch der Fürsorge oder Beratung 
bedürftiger Heranwachsender.

Bei familiärer Bindung: Gemeinsamkeiten, 
dauernde innere Verbundenheit und Bereitschaft 
zu gegenseitigem unbedingten Beistand, der 
entsprechend den Lebensverhältnissen von 
Erwachsenen in unterschiedlichen Gestaltungen 
seinen Ausdruck finden kann.

Persönlicher Umgang in angemessenen Abstän
den, Teilnahme an Familienfesten, gegenseitige 
Mitteilung von wichtigen Familienereignissen. 
Brief- und Telefonkontakt können gegebenenfalls 
bei größeren Entfernungen ausreichend sein, aber 
ersetzen den persönlichen Kontakt nicht gänzlich.

Gegenseitiger, erheblicher und auf Dauer angeleg-
ter Beistand bei oder nach außerordentlichen 
Belastungen, etwa bei Todesfällen, in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten, bei schwerer Krankheit oder 
äußerer Not. 

Fortsetzung des Lebenswerks des Annehmenden, 
insbesondere durch die Übernahme von Hof, 

Der Nachweis des Eltern-Kind-
Verhältnisses
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Die Motive werden bei einer Erwachsenenadoption 
kritischer hinterfragt, als bei der Adoption von 
Minderjährigen. Folgende Hauptgründe können zur 
Ablehnung des Adoptionsantrag führen:

Unangemessener Altersabstand: Eine  sittlich 
gerechtfertigte Fürsorge liegt nach dem für die 
Adoption geltenden Eltern-Kind-Bild nur dann vor, 
wenn der Annehmende älter als der Angenomme-
ne ist.

Eine Schwiegerkindadoption, bei der die 
Eltern-Kind-Beziehung meist vom Fortbestand der 
sie vermittelnden Ehe abhängt: Ein unbedingtes 

Betrieb, Praxis oder Kanzlei, oder sonstige Einord-
nung in eine bestehende Familientradition, die 
sich in nachprüfbarer Weise abgebildet hat, wie 
etwa Wohnen auf dem Familienbesitz und dessen 
Erhaltung. 

Wichtig: besteht bereits eine Verwandtschaftsbe-
ziehung zwischen dem Annehmenden und dem 
Anzunehmenden, müssen die Gründe für die Ände-
rung in ein Eltern-Kind-Verhältnis konkret dargelegt 
werden. Außerdem darf es bei der Adoption von 
Verwandten zu keiner „Weg-Adoption” kommen, 
welche Beziehung zu den leiblichen Eltern des Anzu-
nehmenden zerstört.

Die Ablehnung des Adoptionsantrages



Eltern-Kind-Verhältnis ist nur zu erwarten, wenn 
diese Schwägerschaftsbeziehung die Ehe überdau-
ert hat oder die Schwiegereltern nach dem Tod der 
leiblichen Eltern zu „Ersatzeltern“ geworden sind.

Beide Parteien können sich kaum verständigen.

Beide Parteien gehören sehr verschiedenen 
Kulturkreisen oder gesellschaftlichen Schichten 
an.

Beide Parteien kennen nicht die persönlichen 
Lebensumstände (Herkunft, Familie) der Ehegat-
ten/Partner des anderen.

Der Anzunehmende hat sich erfolglos um politi-
sches Asyl bemüht.

Der Annehmende hofft lediglich, dass der Anzu-
nehmende ihn im Alter pflegt.

Der Annehmende hofft, durch die Adoption finan-
ziell abgesichert zu werden.

Die Verfestigung vermeidbarer Abhängigkeiten, 
etwa durch Unterstützung eines Drogensüchtigen, 
Arbeitslosen oder Willensschwachen, rechtfertig-
ten keine Adoption.

Dass durch die Adption ein Name fortgeführt oder 
Vermögen unter Ersparung von Schenkungs- oder 
Erbschaftssteuer weitergeleitet wird, darf Neben-, 
nicht aber Hauptzweck sein. 

Für die Adoption eines Volljährigen bedarf es der 
Einwilligung der Ehegatten/Lebenspartner des 
Annehmenden und des Anzunehmenden. Die Eltern 
des Anzunehmenden sind grundsätzlich nicht mehr 
einwilligungsbefugt.

Einwilligung der Partner und Ehegatten
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Anders als bei der Minderjährigenadoption tritt 
durch die Adoption eines Volljährigen keine 
Verwandtschaft des Angenommenen zu den 
Verwandten des Annehmenden ein. Damit wird 
auch zwischen dem Annehmenden und dem 
Ehegatten des Angenommenen keine Schwäger-
schaft begründet. Dasselbe gilt zwischen dem Ange-
nommenen und dem Ehegatten des Annehmenden. 
Demgegenüber entsteht aber eine Schwägerschaft 
zwischen dem Annehmenden und den Ehegatten 
der Abkömmlinge des Angenommenen.

Den leiblichen Kindern des Annehmenden steht das 
Recht zu, im Adoptionsverfahren gehört zu werden, 
da sie von der Adoption rechtlich betroffen werden. 
Ihre Interessen müssen mit den Interessen des 
Annehmenden, des Anzunehmenden und dessen 
Kindern umfassend abgewogen werden. Im Vorder-
grund stehen vermögensrechtliche Interessen wie 
Unterhalt, Erb- und Pflichtteilsrecht, die durch die 
Annahme verkürzt werden.

Die Verwandtschaftsbeziehungen des Angenomme-
nen und seiner Abkömmlinge zu seinen bisherigen 
Verwandten bleiben erhalten. Das gleiche gilt für 
sein Erbrecht. 

Auswirkungen auf leibliche Verwandte



Zu den bestehenden Unterhaltsverpflichtungen des 
Angenommenen gegenüber seinen Kindern oder 
Eltern kommen die Unterhaltsverpflichtungen für 
den Annehmenden. Gleiches gilt umgekehrt. Es 
gelten für beide Parteien gegenseitige Erbrechte, 
Pflichtteilsrechte, Unterhaltsrechte und -pflichten, 
außerdem die für Verwandte und Verschwägerte 
geltenden Eheverbote, Mitwirkungsverbote und 
Zeugnisverweigerungsrechte.

Rechte und Pflichten

w w w . n o t a r - b o c h u m . d e 8

V O L L J Ä H R I G E N A D O P T I O N



Änderung des Namens
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Der Anzunehmende erwirbt den Namen des Anneh-
menden; die alleinige Fortführung des bisherigen 
Familiennamens/Geburtsnamens ist grundsätzlich 
nicht möglich (§ 1757 Abs. 1 BGB). Das Voranstellen 
oder Anfügen des neuen Familiennamens ist mög-
lich, sofern der Anzunehmende unter seinem bishe-
rigen Namen beispielsweise im Beruf einen hohen 
Bekanntheitsgrad erreicht hat. Grundsätzlich 
müssen gewichtige Gründe vorliegen, damit einem 
Antrag auf Beibehalten des Familiennamens des 
Angenommenen stattgegeben wird.
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Mit dem Auto
Aus Richtung Bochum/Innenstadt/Hauptbahnhof kommend, fahren 
Sie auf der Universitätsstraße stadtauswärts am exzenterhaus vorbei 
und wenden an der nächsten Ampel Ecke Volksbank in die Gegenrich-
tung (wieder stadteinwärts). In ca. 100 Metern befindet sich links auf 

Aus Richtung Universität/A 43 kommend, fahren Sie auf der Universi-
-

ein.
Zufahrt zum Gebäude und Parken
An der Schrankenanlage klingeln sie über das Touchdisplay auf Ebene 
21 oder im Firmenverzeichnis unter dem Buchstaben „n“ bei Notar Dr. 

vom

den Parkplatz links am Gebäude vorbei und rechts über die Rampe 
zum oberen Parkdeck, wo sich der Haupteingang befindet.

S

Mit der Bahn
Sie erreichen Notar Dr. Thomas Durchlaub vom Bochum Hauptbahn-

-
gang des Bahnhofs (Ausgang Buddenbergplatz) und  laufen die 
Universitätsstraße hinunter. Sie sehen das exzenterhaus bereits von 

zum Haupteingang und klingeln dort an der rechten Steele am Touch-
display auf Ebene 21 oder im Firmenverzeichnis unter dem Buchsta-
ben „n“ bei Notar Dr. Thomas Durchlaub.

Universität/ Querenburg fahren und diese an der ersten Haltestelle 
Oskar-Hoffmann-Straße verlassen. Sie befinden sich dann direkt vor 
dem exzenterhaus bochum.

IHR WEG ZU UNS

Scannen Sie den Code 
für eine direkte 
Routenplanung
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sekretariat@notar-bochum.de

Notar Dr. Thomas Durchlaub, MBA 
exzenterhaus bochum 21. Etage  -  Universitätsstraße 60  -  44789 Bochum
Tel.: +49 234 33889420  -  Fax: +49 234 33889400


